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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Frauenstein am 02. Februar 2016

Generelle Frage des Umlaufverfahrens bei Sitzungsvorlagen [CDU]

Im Zusammenhang mit der Beschlussfassung im Umlaufverfahren z. B. bei einer 
Sitzungsvorlage, wurde die Frage geäußert, ob eine Kenntnisnahme mit Enthaltung möglich 
sei.

Grundsätzlich gilt, dass Beschlüsse, soweit es gesetzlich oder in der Geschäftsordnung nicht 
anders bestimmt ist, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden. Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
zählen zur Berechnung der Mehrheit nicht mit.

Beschluss Nr. 0004 

Der Antrag wurde durch Aussprache erledigt.
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